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RS OGH 1989/12/20 9ObA513/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1989

Norm

HGG §39 Abs1 Z1

Rechtssatz

Der Fortzahlungsanspruch nach dieser Bestimmung umfaßt auch die Fortzahlung der Mehrdienstleistungsvergütung

gemäß § 61 GehG in Verbindung mit § 45 VBG. Fortzuzahlen sind die Vergütungen für die Mehrdienstleistungen, deren

Erbringung bereits zum Zeitpunkt der Einberufung zum Präsenzdienst feststeht.
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